
Stadt
Frauenfeld

Gültig ab 1. Januar 1974

Reglement über die 
Tierkörperbeseitigung 
in der Stadt Frauenfeld



mTEIZIPALGmIMDE FRAUENFELD 

Reglement 
über die 

Tierkörperbeseitigung in der Stadt Prauenfeld 

Gestützt auf die eidgenössische und kantonale Tierseuchen- 
verordnung erlässt die Gesundheitskommission Frauenfeld das 
nachstehende Reglement: 

Art, 1 Gel tungsbereich 

Alle Tierkadaver, Konfiskate und Schlachtabfälle 
müssen durch den Wasenmeister beseitigt werden. 
Jede andere Vernichtung ist verboten und Fehlbare 
machen sich strafbar. 

Art. 2 lasenaeister,  l a h l  

Der Stadtrat wählt auf Antrag der ~esundheits- 
kommission einen Wasenmeister und einen Stellver- 
treter, Dem Bezirkstierarzt ist die Wahl zu 
melden. 

Art, 3 iasenseis t e r ,  

Der Wasenmeister und sein Stell-vertreter unter- Unterste1 lung 

stehen dem Präsidenten der Gesundheitskommission. 

Art. 4 I lasenieister,  
Einführung 

Der Wasenmeister und sein Stellvertreter werden 
durch den Bezirkstierarzt instruiert. 

Art. 5 Plasenmeister, 
Auf gaben 

1. Der Wasenmeister ist dafür besorgt, dass nach 
jedem Schlachttag die ~onfiskatbehalter vom 
Schlachthaus in den Konfiskatraum gebracht 
werden, 



hnl ie ferung von 
Tierkörpern 

Abtransport von 
T i  erkörpern 

2. Er überwacht die Anlieferung der Tier- 
kadaver, Konfiskate und Schlachtabfälle 
VoiIi Notschlachthaus Oberherten, privaten 
oder korporativen Schlachthäusern. 

3. Er is-t dafür besorgt, dass der Abtransport 
in die Verbrennungsanstalt wöchentlich 
mindes,tens einmal ausgeführt wird. 

4. Bei Seuchenzügen hat er die Anordnungen des 
Bezirkstierarztes zu befolgen. 

5. Er wacht darüber, dass nach jedem Gebrauch 
die Transportfahrzeuge und Konfiskatge- 
fässe gründlich gereinigt werden. 

6. Auf Anordnung des Präsidenten der Ge- 
sundheitskommission hat er die Trans- 
portfahrzeuge und Konf iskatgefässe 
periodisch zu desinfizieren. 

7. Er führt eine Kontrolle über Art und Um- . 
fang des ihm zur Vernichtung ÜbergebeneA 
Materials, den Zeitpunkt der Uebergabe 
und die Herkunft, ausgenommen sind die 
hlieferungen vom städtischen Schlacht- 
haus. Die Kontrolle ist halbjährlich dem 
Präsidenten der Gesundheitskomission vor- 
zulegen. 

Art. 6 
Tierkadaver, Konfiskate und Schlachtabfälle 
sind unverzüglich dem Wasenmeister zu melden. 
Die Tierkadaver, Konfiskate und Schlachtab- 
fälle sind nach Absprache direkt zum Konfiskat- 
raum zu bringen oder werden gegen Entschadigung 
abgeholt. 

Art. 7 
Der Transport von Tierkadavern, Konfiskaten ' 

und Schlachtabfällen darf nur in Transport- 
fahrzeugen und Konfiskatgefässen erfolgen, 
die den Bestimmungen der eidgenössischen und 
kantonalen Tierseuchenverordnung entsprechen. 





Gebühren für Tierkörperbeseitigung 

Verbrennungskosten 30 ~ p .  /kg mindestens Fr, 5 .-- 
Anteil Transport nach Egnach Fr, 5,-- 

Abholen beim Eigentümer zusätzlich: 

Kleintiere bis 20 kg Fr. 10.-- 

20 - 100 kg Fr. 20.-- 

Tiere über 100 kg nach Aufwand 

NAMENS DES STADTRATES FRAUENE'ELD 
Der Stadtammann: Der Stadtschreiber: 
M; Rut ishauser H. Oberholzer 

Frauenfeld, 25. September 1977 


